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Die Errichtung von Restriktionsgebieten:

Å In Deutschland wird bei ASP-Ausbruch bei Hausschweinen um den ASP-Fundort eine Schutzzone eingerichtet (Radius min. 3 km) und 
daran angrenzend eine Überwachungszone (Radius min. 10 km). Schutzzone und Überwachungszone zusammen werden als 
Sperrzone III betitelt.
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Ist die ASP bei Hausschweinen in Deutschland ausgebrochen und derLandwirt möchte Zucht- und Nutzschweine verbringen, dann 
ergeben sich je nach Lage des Betriebes folgende Einschränkungen:

Im freien Gebiet gelten keine Einschränkungen zum Verbringen von Zucht- und Nutzschweinen. 

In der Schutzzone und Überwachungszonegeltenbestimmte Verbringungsregeln zum Verbringen von Zucht- und Nutzschweinen.
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Liegt dereigene Betrieb in der Schutzzone oder der Überwachungszone, dann müssen folgende Maßnahmen erfüllt werden:

1.) Kontrolle des Bestandregisters durch die zuständige Veterinärbehörde. Tierhalter haben dem Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt (Veterinäramt) unverzüglich
a) die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standortes sowie
b) verendete oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine,
anzuzeigen.
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Die Regelungen zur Verbringung von Zucht- und Nutzschweinenim ASP-Seuchenfall in Deutschland sind gesetzlich geregelt. 
Diese Regelungen sind in derDurchführungsverordnung (EU) 2021/605 dargelegt.Deren Fassung ist am 21. April 2021 in 
Kraft getreten.
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Ist im eigenen Betrieb ASP bei Hausschweinen festgestellt worden und wird um diesen Betrieb eine Schutzzone  und eine 
Überwachungszone eingerichtet, dann gelten beim Ausbruchsbetriebfolgende Regelungen:
ÅAmtl. gesperrt
ÅKeulen aller Schweine im Ausbruchsbetrieb. Unschädliche Beseitigung
ÅReinigung, Desinfektion und ggf. Entwesung des Ausbruchsbetriebes
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Szenario 1)
Möchte der Landwirt Zucht- und Nutzschweine aus einem im freien Gebiet gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb in einen Betrieb 
verbringen, welcher in einer Schutzzone oder Überwachungszone liegt, dann ist die Lieferung genehmigungsfrei möglich. Ggf. 
abweichende Anordnungen in der Tierseuchenallgemeinverfügung des betroffenen Landkreises sind zu beachten. 
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Szenario 2)
Schweine aus einer Sperrzone III dürfen genehmigungsfreiin einen anderen Betrieb innerhalb derselben Sperrzone III verbracht 
werden. Ggf. abweichende Anordnungen in der Tierseuchenallgemeinverfügung des betroffenen Landkreises sind zu beachten. 
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Szenario 3)
Schweine aus einer Sperrzone III benötigen eine Ausnahmegenehmigungder zuständigen Behörde, um nach außerhalb der Sperrzone 
III verbracht werden zu dürfen. Diese Schweine dürfen nur in einen Betrieb in der Sperrzone II verbracht werden.
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